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Die Stadtverordnetenversammlung
Ausschuss für Frauenangelegenheiten 

  
Tagesordnung 1 Punkt 3 der öffentlichen Sitzung am 03. Februar 2015

Vorlagen-Nr. 15-F-03-0012

Sachstand Wiesbadener Straße 122 in Mainz-Kastel - Bordellbetrieb
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 28.01.2015

Am 13. Mai und am 2. Juli 2014 wurden bereits Anträge zum Thema Bordellbetrieb in der 
Wiesbadener Straße 122 in Mainz-Kastel im Speziellen bzw. zur Vereinbarkeit von Toleranzzonen 
und Stadtentwicklung im Allgemeinen gestellt.
Der Sachstand zur Wiesbadener Straße 122 ist heute ein anderer als im Mai 2014.
Eine Antwort zum Antrag vom 2. Juli steht noch aus.
Der Ausschuss möge beschließen:
Der Magistrat wird gebeten zu berichten,

1. Trifft der Pressebericht vom 28.6.2014 zu, dass der Bauantrag für einen Bordellbetrieb in 
der Wiesbadener Straße 122 in Mainz-Kastel zurückgezogen wurde?

2. Was ist anstelle des Bordellbetriebs für die Wiesbadener Straße 122 in Mainz-Kastel 
geplant?

3. Gibt es Erkenntnisse darüber, welche Änderungen der rechtlichen Vorschriften erfolgen 
müssten, um die Ansiedlung eines Bordellbetriebs in dem künftigen Wohngebiet in Mainz-
Kastel zu verhindern?

Beschluss Nr. 0003

Der Antrag ist durch Aussprache erledigt.

Herrn Stadtverordnetenvorsteher Wiesbaden,     .02.2015
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Schuchalter-Eicke
Vorsitzende

Der Stadtverordnetenvorsteher Wiesbaden,     .02.2015

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Nickel
Stadtverordnetenvorsteher
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Der Magistrat Wiesbaden,     .02.2015
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Dezernat IV
Dezernat VII
mit der Bitte um Kenntnisnahme Gerich

Oberbürgermeister
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